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Auf Grund des § 2 Satz 1 und 2 des Berliner COVID-19-Parla-
mentsbeteiligungsgesetzes vom 1. Februar 2021 (GVBl. S. 102) und 
§ 32 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 und § 28a Ab-
satz 1 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I 
S. 1045), das zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom 10. Septem-
ber 2021 (BGBl. I S. 4147) geändert worden ist, sowie § 11 der 
COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung vom 8. Mai 
2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1) verordnet der Senat:

Artikel 1 
Änderung der Dritten  

SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung
Die Dritte SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

vom 15. Juni 2021 (GVBl. S. 634), die zuletzt durch Verordnung 
vom 15. September 2021 (GVBl. S. 1011) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:
1. § 7 wird wie folgt gefasst:

„§ 7 
Regelungen zur Absonderung

(1) Personen, die Kenntnis davon erlangen, dass eine bei ih-
nen mittels eines Point-of-Care (PoC)-Antigen-Tests vorgenom-
mene Testung auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 ein positives Ergebnis aufweist, sind vorbehaltlich des 
Absatzes 3, verpflichtet, unverzüglich eine bestätigende Testung 
mittels eines Nukleinsäurenachweises des Coronavirus SARS-
CoV-2 (PCR-Testung) herbeizuführen, sich unverzüglich nach 
Kenntniserlangung auf direktem Weg in die Haupt- oder Neben-
wohnung oder in eine andere, eine Absonderung ermöglichende 
Unterkunft zu begeben und sich für einen Zeitraum von 14 Ta-
gen ab dem Zeitpunkt der Vornahme des Point-of-Care (PoC)- 
Antigen-Tests ständig dort abzusondern. Zum Zwecke der 
PCR-Testung darf die Örtlichkeit der Absonderung verlassen 
werden.

(2) Personen, die Kenntnis davon erlangen, dass eine bei ih-
nen mittels eines Nukleinsäurenachweises des Coronavirus 
SARS-CoV-2 vorgenommene Testung (PCR-Testung) ein posi-
tives  Ergebnis  aufweist,  sind  verpflichtet,  sich  unverzüglich 
nach Kenntniserlangung auf direktem Weg in die Haupt- oder 
Nebenwohnung oder in eine andere, eine Absonderung ermög-
lichende Unterkunft zu begeben und sich für einen Zeitraum von 
14 Tagen ab dem Zeitpunkt der Vornahme der PCR-Testung 
ständig dort abzusondern.

(3) Für Personen, die Kenntnis davon erlangen, dass eine bei 
ihnen mittels eines Point-of-Care (PoC)-Antigen-Tests zur 
Selbstanwendung vorgenommene Testung auf eine Infektion 
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 ein positives Ergebnis auf-
weist, gilt Absatz 1 entsprechend, sofern die Testung unter fach-
kundiger Aufsicht erfolgt ist; hierüber ist auf Wunsch eine Be-
scheinigung auszustellen. Ist die Testung nicht unter fachkundi-
ger Aufsicht durchgeführt worden, so sind die Personen 
verpflichtet,  unverzüglich  eine  bestätigende  Testung  mittels 
eines Nukleinsäurenachweises des Coronavirus SARS-CoV-2 
(PCR-Testung) herbeizuführen. Als fachkundige Aufsicht im 
Sinne von Satz 1 gilt jede Person, die berechtigt ist, PoC-Testun-
gen an anderen Personen vorzunehmen.

(4) Personen in Absonderung ist es nicht gestattet, Besuch von 
Personen zu empfangen, die nicht ihrem Haushalt angehören. 

Siebte Verordnung
zur Änderung der 

Dritten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung
Vom 21. September 2021

Für die Zeit der Absonderung unterliegen die abgesonderten 
Personen der Beobachtung durch das zuständige Gesundheits-
amt.

(5) Die Absonderung endet im Fall von Absatz 1 mit dem Vor-
liegen eines negativen Ergebnisses der PCR-Testung, spätestens 
jedoch nach 14 Tagen nach dem Zeitpunkt der Vornahme des 
Point-of-Care (PoC)-Antigen-Tests; im Fall von Absatz 2 mit 
dem Vorliegen eines negativen Ergebnisses einer frühestens am 
14. Tag nach dem Zeitpunkt der Vornahme der die Absonderung 
begründenden PCR-Testung vorgenommenen PoC- oder PCR- 
Testung.

(6) Bei der Einstufung als enge Kontaktperson zu einer im 
Sinne der Absätze 1 bis 3 positiv getesteten Person und deren 
Absonderung, hat sich das zuständige Gesundheitsamt an die 
Vorgaben des Robert Koch-Instituts in ihrer jeweils geltenden 
Fassung zu halten.
(7) Die Meldepflichten nach dem Infektionsschutzgesetz blei-

ben unberührt.“
2.  § 8a Absatz 2 Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

„4.   Die Verantwortlichen haben das Vorliegen der Vorausset-
zung nach Nummer 1 bis 3 sicherzustellen und Personen, 
auf die diese Voraussetzungen nicht zutreffen, den Zutritt zu 
verweigern; sie dürfen hierfür Nachweise im Sinne von § 8 
Absatz 1 überprüfen; der Nachweis der Impfung gegen oder 
der Genesung von SARS-CoV-2 muss digital verifizierbar 
sein; beim Zutritt müssen die Nachweise digital verifiziert 
und mit einem Lichtbildausweis abgeglichen werden, und“

3. § 41 Absatz 3 wird wie folgt geändert:
a) Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

„1. entgegen § 2 Absatz 1 Satz 1 keine medizinische Ge-
sichtsmaske oder FFP2-Maske trägt und keine Ausnah-
me nach Absatz 1 Satz 2, Absatz 2, § 11 Absatz 9 Satz 1, 
§ 12 Absatz 1, § 14 Absatz 3 und Absatz 4, § 14a Ab-
satz 2 Satz 3, § 17 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3 Satz 7, 
§ 18 Absatz 4, § 19 Absatz 1 Satz 3, § 21, § 27 Absatz 1, 
§ 28 Absatz 1, § 29 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4, § 34 
Absatz 5 Satz 2 bis 4 oder § 35 Absatz 1 Satz 6 vorliegt,“

b) Nummer 9 wird aufgehoben.
c) In Nummer 10 wird die Angabe „3“ durch die Angabe „2“ 

ersetzt.
d) In Nummer 11 wird die Angabe „5“ durch die Angabe „4“ 

ersetzt.
e) In Nummer 19 wird die Angabe „Absatz 4“ durch die An-

gabe „Absatz 5“ ersetzt.
f) In Nummer 30 wird die Angabe „Satz 2“ durch die Angabe 

„Satz 3“ ersetzt.
g) Nummer 31 wird wie folgt gefasst:

„31.   entgegen § 17 Absatz 3 Satz 1 gesichtsnahe sexuelle 
Dienstleistungen in Anspruch nimmt, soweit keine 
Ausnahme nach Absatz 3 Satz 7 vorliegt,“

h) Nummer 32 wird wie folgt gefasst:
„32.   entgegen § 17 Absatz 3 Satz 3 Prostitutionsveranstal-

tungen organisiert oder durchführt, soweit keine Aus-
nahme nach Absatz 3 Satz 8 vorliegt,“

i) Nummer 35 wird wie folgt gefasst:
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„35.   entgegen § 17 Absatz 3 Satz 6 keine FFP2-Maske trägt 
und keine Ausnahme nach Absatz 3 Satz 7 oder nach 
§ 2 Absatz 2 vorliegt,“

j) Nummer 39 wird wie folgt gefasst:
„39.   entgegen § 18 Absatz 2 Satz 1 als verantwortliche Be-

treiberin oder verantwortlicher Betreiber einer Gast-
stätte oder einer Kantine die Einhaltung der Hygiene- 
und Abstandsregeln nicht gewährleistet und keine 
Ausnahme nach Satz 5 oder Absatz 4 vorliegt,“

k) Nach Nummer 53 wird folgende Nummer 53a eingefügt:
„53a.   entgegen § 34 Absatz 1 Satz 1 als Besucherin oder 

Besucher eine Tanzlustbarkeit in geschlossenen Räu-
men aufsucht ohne zum Personenkreis nach § 8 Ab-
satz 1 Nummer 1 bis 3 zu gehören,“

l) In Nummer 55 wird die Angabe „Satz 5“ durch die Angabe 
„Absatz 5 Satz 4“ ersetzt.

m) In Nummer 56 wird die Angabe „Satz 5“ durch die Angabe 
„Absatz 5 Satz 4“ ersetzt.

n) In Nummer 59 wird die Angabe „Satz 3“ durch die Angabe 
„Satz 4“ und die Angabe „Satz 5“ durch die Angabe „Satz 6“ 
ersetzt.

o) In Nummer 60 wird die Angabe „Satz 4“ durch die Angabe 
„Satz 5“ ersetzt und die Angabe „Satz 5“ durch die Angabe 
„Satz 6“ ersetzt.

4. In § 42 Absatz 2 wird die Angabe „15. Oktober 2021“ durch die 
Angabe „22. Oktober 2021“ ersetzt.

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 21. September 2021

Der Senat von Berlin

Michael  M ü l l e r Dilek  K a l a y c i
Regierender Bürgermeister Senatorin für Gesundheit, 

Pflege und Gleichstellung


